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23. Jahrgang Nr. 06/2024Samstag, den 1. Juni 2024

Redaktionsschluss: Dienstag, den 25. Juni 2024, um 11:00 UhrDie Juli-Ausgabe erscheint am 6. Juli 2024

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.
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Öff nungszeiten des Bürgerbüros

Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 17:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 
13:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Telefon    036450 345-0        Website   www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15       E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Allgemeines

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr 112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden

Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Jörg Bauer Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr

jeden letzten Donnerstag in 
Stedten 16:00 - 18:00 Uhr

036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de,
                          www.kranichfeld.de

Gemeinde Rittersdorf Ellen Huschke Mittwoch 17:30 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Montag 17:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 

                             www.gemeinde-tonndorf.de

Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 

 www.gemeinde-nauendorf.de

Gemeinde Klettbach Franziska Hildebrandt Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr 036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Kultur- und Tourismusamt Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich, Frau Schrammek, 036450 42021
Kernöff nungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Telefonverzeichnis
Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Oberheide 036450 345-21
Hauptamt Herr Klinkert 036450 345-22
Hauptamt 036450 345-23
Hauptamt Frau Meißner 036450 345-24
Hauptamt Frau Gerstberger 036450 345-27
Kämmerei Frau Rahm 036450 345-31
Kämmerei Frau Schneider 036450 345-35
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Fröbel 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt Frau Zentgraf 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Hellriegel 036450 345-63
Bauamt Herr Kämmer-Heuser 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen 
Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie 
sich an den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.
Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
 und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe sowie 

unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, 

Bedrohungen, Körperverletzung,
Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Wer schlichtet?
Schiedsmann Torsten Ittner

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

E-Mail schiedsstelle@vg-kranichfeld.de
Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Schiedstelle

 Anlage 23
 (zu § 41 Abs. 1 EuWO) 
 

Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
  

Wahl zum 10. Europäischen Parlament 
statt. 
 Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 
 Die Stadt Kranichfeld ist in folgende 

Zahl

3 Wahlbezirke eingeteilt: 
 
 

 Wahl-
bezirk Nr. Wahlbezirk Lage des Wahlraums 

(Straße, Hausnummer, Zimmer) 
 1 Kranichfeld 1 Seniorenclub, Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld 
 2 Kranichfeld 2 Verwaltungsgebäude, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld 
 3 Kranichfeld 3 Vereinsraum, Stedten, Dorfstraße 7, 99448 Kranichfeld 
    
 

 

 
  

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit 
 

 vom 13. Mai 2024 bis 19. Mai 2024 zugestellt worden sind,  
  

sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 

  
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
 

 um 18:00 Uhr in Verwaltungsgebäude 
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-

verzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unions-
bürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort 
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der 
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
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Amtlicher Teil

VG Kranichfeld

Stadt Kranichfeld

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vom 18.03.2024

169-24/2024 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung der Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vom 
11.12.2023 wird bestätigt.

170-24/2024 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kra-
nichfeld beschließt die Finanzierung der Kindertagesstätte „Grashüp-
fer“ auf Schloss Tonndorf für das Jahr 2023.

171-24/2024 
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kra-
nichfeld beschließt die Rückgabe des Fahrzeuges „Dacia Logan MCV 
Comfort TCe90“ aus dem laufenden Leasingvertrag im August 2024 
und die Erstattung der Minderwertkosten (noch nicht bewertet) an die 
Firma Renault Financial Services, 41261 Mönchengladbach.
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Bekanntmachung des Beschlusses aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der 
Stadt Kranichfeld vom 18.04.2024

102-40/2024
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Kranichfeld vom 22.08.2023 wird bestätigt.
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chem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis Weimarer Land, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises Weimarer Land 
 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 

auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 Kranichfeld , den 7. Mai 2024 

  
  

 
 
 
Fred Menge, Vorsitzender 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld 
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld 
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Gemeinde Tonndorf
Haushaltssatzung der Gemeinde Tonndorf für das 
Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Tonndorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 771.700,00  €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 357.600,00  €

ab.
§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze)für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

271 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  389 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 128.500 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Tonndorf, den 06.05.2024      

gez. Tony Röser, Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Tonndorf hat in seiner Sitzung am 22.02.2024, 

Beschluss-Nr. 233-38/2024, die Haushaltssatzung 2024 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2024 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 3 Satz 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 ThürKO der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zustän-
dige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 30.04.2024 (Az.: 
11.90.03-42) die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und 
einer vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V. m. § 
21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt. Die Haushaltssatzung enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan zur Haushaltssatzung 2024 liegt vom 03.06.2024 
für die Dauer von zwei Wochen während der Dienstzeiten in der Käm-
merei der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 
99448 Kranichfeld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten 
vorab um telefonische Terminabsprache unter: 036450 345-31.

Der Haushaltsplan 2024 wird bis zur Beschlussfassung über die Jah-
resrechnung dieses Haushaltsjahres 2024 und über die Entlastung des 
Bürgermeisters zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Tonndorf, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranich-
feld vom 06.04.2024 wurden bereits einige Beschlüsse 
aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeindera-
tes der Gemeinde Tonndorf vom 22.02.2024 bekannt-
gemacht. Hiermit erfolgt die Bekanntmachung von 
zwei weiteren Beschlüssen, die der Gemeinderates der 
Gemeinde Tonndorf im öffentlichen Teil der Sitzung 
vom 22.02.2024 gefasst hat:

233-38/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Tonndorf beschließt gemäß § 57 Abs. 
1 ThürKO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit den 
Anlagen Haushaltsplan und Stellenplan.

234-38/2024
Auf der Grundlage des § 62 ThürKO beschließt der Gemeinderat der 
Gemeinde Tonndorf den Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 in der 
vorgelegten Fassung.

Gemeinde Hohenfelden

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenfelden für das 
Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Ge-
meinde Hohenfelden  folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 
wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 579.900,00  €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 198.400,00  €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze)für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

271 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  389 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis Weimarer Land, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises Weimarer Land 
 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt 

auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 Kranichfeld , den 7. Mai 2024 

  
  

 
 
 
Fred Menge, Vorsitzender 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld 
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld 
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Gemeinde Nauendorf

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 96.500 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Hohenfelden, den 06.05.2024

gez. Thomas Morche, Bürgermeister  
   
Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Hohenfelden hat in seiner Sitzung am 

21.03.2024, Beschluss-Nr. 153-26/2024, Haushaltssatzung 2024 
samt ihren Anlagen beschlossen.

2. Die 1. Haushaltssatzung 2024 einschließlich Haushaltsplan wur-
de der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als 
zuständige Rechtsaufsichtbehörde, gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. 
§ 21 Abs. 3 ThürKO vorgelegt. Die Kommunalaufsicht hat mit 
Schreiben vom 02.05.2024 (Az.: 11.90.03-43-1) den Eingang der 
Satzung bestätigt, diese rechtsaufsichtlich gewürdigt und einer 
vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 Abs. 3 Satz 2 i.V. m. § 21 
Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan zur Haushaltssatzung 2024 liegt vom 03.06.2024 
für die Dauer von zwei Wochen während der Dienstzeiten in der Käm-
merei der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 
99448 Kranichfeld, 1. Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Wir bitten 
vorab um telefonische Terminabsprache unter: 036450 345 -31.

Der Haushaltsplan 2024 wird bis zur Beschlussfassung über die Jah-
resrechnung dieses Haushaltsjahres 2024 und über die Entlastung des 
Bürgermeisters zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO ist die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen sind, unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegen-
über der Gemeinde Hohenfelden unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.      

Bekanntmachung der Beschlüsse aus der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hohenfel-
den vom 23.02.2024

148-25/2024 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Hohenfelden vom 17.11.2023 wird bestätigt.

149-25/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beruft Herrn Thomas 
Morche zum Wahlleiter
und Herrn Helmut Neuenfeldt zum Stellvertreter des Wahlleiters zu 
den Kommunalwahlen der Gemeinde Hohenfelden im Jahr 2024.

150-25/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden erteilt zum Vorhaben 
„Neubau Einfamilienhaus mit Carport“ auf
dem Grundstück: Gemarkung Hohenfelden; Flur 2; Flurstück 90/6 das 
gemeindliche Einvernehmen nach § 36
BauGB i. V. m. § 68 ThürBO.

151-25/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt den Vertrag 
zwischen der Gemeinde Hohenfelden und der Thüringer Energie AG 
zum - Vertrag und Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienst-
barkeit in das Grundbuch der Gemeinde Hohenfelden - zu den Flurstü-
cke Nr. 522, Flur 5, Flurstück Nr. 1571/1, Flur 10, Flurstücke Nr. 1609; 
1639/1; 1639/3, Flur 11 in der Gemarkung Hohenfelden.

152-25/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt den Vertrag 
zwischen der Gemeinde Hohenfelden und dem Kreis Weimarer Land 
zum Gestattungsvertrag 003-2024 für die Neubeschilderung des Muse-
umsrundwanderweges in der Gemarkung Hohenfelden.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ho-
henfelden vom 21.03.2024

153-26/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt die Haushalts-
satzung 2024 mit den Anlagen Haushaltsplan und Stellenplan.

154-26/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt den Finanz-
plan der Gemeinde Hohenfelden für die Jahre 2023 bis 2027.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Nauendorf vom 08.02.2024

182-35/2024
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Nauendorf vom 14.12.2023 wird bestätigt.

183-35/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beschließt die Haushalts-
satzung 2024 samt ihren Anlagen gemäß 
§ 57 Abs. 1 ThürKO.

184-35/2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beschließt den Finanzplan 
der Gemeinde Nauendorf für die Jahre 2023 bis 2027 auf der Grundla-
ge des § 62 ThürKO.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der 
Gemeinde Nauendorf vom 08.02.2024, für welche die 
Öffentlichkeit des jeweiligen Beschlusses hergestellt 
wurde

186-35/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nauendorf beschließt die Vergabe von 
Bauleistungen nach § 3 a Abs. 4 VOB/A i. V. m. der Verwaltungsvor-
schrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge zur Errichtung einer Panik-
beleuchtung im Saal des Grundstücks:  Gemarkung Nauendorf; Flur 
1; Flurstück 15/2 mit einer Bruttoangebotssumme von 3.513,93 Euro 
brutto an die Firma: Vieselbacher Elektroservice; An der Trift 65; 
99448 Nauendorf.
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Informationen

Nichtamtlicher Teil

Bürgerbüro

Im Rahmen der Europawahl ist am Freitag, dem 7. Juni 2024, das Bür-
gerbüro von 09:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Das Bürgerbüro ist am Samstag, dem 6. Juli 2024, von 09:00 – 11:00 
Uhr, für Sie geöffnet.

Vom 8. – 12. Juli 2024 ist das Bürgerbüro vollständig geschlossen.

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Mittwoch, den 12.06.2024, im Baumbachhaus in Kranichfeld
von 14:30 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, den 26.06.2024, im Bürgerhaus in Klettbach
von 14:30 bis 18:00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten. 
Telefon: 03644 8779952 (Mo. - Do. 19:30 bis 20:15 Uhr) 
E-Mail: ingo.torborg@online.de

Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda

Hohenfelden, 07.06.2024, 17:15 – 17:45 Uhr

Tief bewegt nehmen wir Abschied von unserem Oberbrandmeister

Eckhard Roland

Eckhard Roland, geboren am 07.06.1948, 
trat 1964 in die Freiwillige Feuerwehr (ABK Eisenberg) ein 

und wechselte später zur FFW Tonndorf. Ab 2009 wurde er in 
die Alters-/ Ehrenabteilung versetzt und war seither der Versamm-
lungsleiter bei unserer jährlichen Feuerwehr-Jahreshauptversamm-
lung. Zudem war er seit 1990 im Vorstand und als Kassenwart im 

Verein „Freiwillige Feuerwehr Tonndorf e. V.“ tätig. 
Mit ihm verlieren wir ein langjähriges, 

aktives Mitglied in der Feuerwehr und im Feuerwehrverein.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Bürgermeister der Gemeinde Tonndorf
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tonndorf

Mitglieder des Feuerwehrvereins Tonndorf
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld

Wildtiere nicht anfüttern

Durch die ortsansässigen Jäger wird das Ordnungsamt vermehrt in 
Kenntnis gesetzt, dass besorgte Bürger um Hilfe bitten, da sich Wildtiere 
wie z. B. Waschbären auf dem privaten Grundstück eingenistet haben. 
Vor Ort muss dann meist festgestellt werden, dass die nun ungewollten 
Tiere vorab angefüttert wurden. Dies geschieht meist durch aktives an-
füttern  oder z. B. durch herumstehendes Katzenfutter oder Essensreste 

vom Kompost. Dementsprechend möchten wir darauf hinweisen, dass 
das Füttern von Wildtieren untersagt ist und gleichfalls dazu führt, dass 
die Tiere ihre Scheu vor dem Menschen verlieren. Die nichtängstlichen 
Tiere werden dann zum Problemfall, wenn sie Menschen auf der Suche 
nach Nahrung zu nahekommen. Weiterhin ist das Futter vielmals nicht 
artgerecht und wird von den Tieren mitunter nicht vertragen.

Sanierung der Treppenanlage in Kranichfeld 
„Am Schönblick/Lindental“ abgeschlossen

Die Treppenanlage in Kra-
nichfeld erstrahlt seit Mai 
2024 in neuem Glanz, 
nachdem eine umfassen-
de Sanierung erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Die 
Maßnahme, die auf die 
Verbesserung der Sicher-
heit, des Komforts und 
der Infrastruktur abzielte, 
wurde von der Stadtver-
waltung Kranichfeld unter 
der Leitung von Bürger-
meister Jörg Bauer in enger 
Zusammenarbeit mit Ex-
perten und lokalen Unter-
nehmen durchgeführt. Ur-
sprünglich geplant für eine 
Bauzeit von vier Monaten, 

erstreckte sich die Sanierung über acht Monate. Während dieser Zeit 
stellte sich heraus, dass die dort befindlichen Kanäle für Versorgungs-
leitungen in schlechtem Zustand sind. Daher wurden die Kanäle für 
Stromkabel, Wasser-, und Abwasserleitungen sowie Telekommunika-
tionskabel komplett erneuert. Trotz dieser Herausforderungen wurde 
das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Stufen verbinden die 
Wohngebiete Mohrentaler Straße, Bommelsberg, Lindental und Mai-
entännig mit der Innenstadt und sind somit eine wichtige Verbindung 
für Bewohner und Besucher von Kranichfeld. Der Ausbau der Treppe 
war ein lang gehegter Wunsch vieler Anwohner, der nun Realität ge-
worden ist.
Die Treppenanlage, die einen Höhenunterschied von acht Metern 
überwindet, umfasst insgesamt 52 Stufen. Vor der Sanierung gab es 
keinen Treppenaufgang, und der Weg war dunkel. Jetzt wurden neue 
Straßenlampen mit LED-Beleuchtung installiert, um die Sicherheit 
und Sichtbarkeit der Passanten zu verbessern. Die Gesamtkosten der 
Sanierung belaufen sich auf ca. 80.000,00 Euro. Die Stadt Kranichfeld 
finanziert zwei Drittel der Kosten, während der Rest durch die Versor-
gungsunternehmen unterstützt wird. Bürgermeister Jörg Bauer äußerte 
sich zufrieden über das Ergebnis der Sanierung: „Die modernisierte 
Treppe ist nicht nur ein Gewinn für die Sicherheit und den Komfort un-
serer Bürgerinnen und Bürger, sondern auch ein Beispiel für gelungene 
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städtische Infrastrukturprojekte. Wir freuen uns, dass dieser wichtige 
Schritt zur Verbesserung unserer Stadt nun abgeschlossen ist.“ Zusätz-
lich zu den verbesserten Einrichtungen am Auf- und Abstieg der Trep-
penanlage wurde oben eine neue Bank aufgestellt, damit diejenigen, 
die den Aufstieg über die 52 Stufen geschafft haben, eine Möglichkeit 
zum Ausruhen und Genießen der Aussicht haben.
Die Treppenanlage ist offiziell seit dem 2. Mai 2024 zur Nutzung frei-
gegeben. Alle Bewohner und Besucher sind herzlich eingeladen, die 
modernisierte Treppe zu nutzen. Der Bürgermeister bedankt sich bei 
allen beteiligten Unternehmen, Experten und Anwohnern für ihre Un-
terstützung und ihre Geduld während des Sanierungsprozesses.

Frühjahrsputz und Graupelschauer in Rittersdorf

Am 20. April 2024 unterstützten ca. 20 Einwohner die Gemeinde, den 
Gemeindekirchenrat und die Vereinsgemeinschaft Rittersdorf 1994 
e.V. beim diesjährigen Frühjahrsputz. Bei extremen Wetterverhältnis-
sen wie Hagel, Schnee und Graupelschauer wurde auf dem Sportplatz 
Holz für das Vereinshaus und den Saal zersägt und gespalten. Die fer-
tigen Scheide wurden von fleißigen Händen in den Holzschuppen des 
Vereins gestapelt. Das Team der Freiwilligen Feuerwehr und einige 
Bürger haben das Gelände in der neuen Gasse für die neue Löschwas-
serreserve vorbereitet und von Müll befreit. Mitglieder der Kirchge-
meinde setzten ihre Arbeitskraft auf dem Friedhof ein. Hier wurden 
Gräber freigelegt und Windbruch beseitigt. Auf dem Spielplatz wur-
de der Fahrradständer wieder festgepflastert und in den Räumen der 
Gemeinde der Einbau einer Küche vorbereitet. Die Kinder haben die 
Abreitkräfte mit heißen und kalten Getränken versorgt. Nach getaner 
Arbeit versammelten sich die Helfer zu Bratwurst und gemütlichen 
Miteinander im Vereinshaus, um den Vormittag ausklingen zu lassen. 
Wir freuen uns ganz besonders über das gute Miteinander und das En-
gagement der verschiedenen Organisationen. Ganz herzlich bedanken 
wir uns bei allen fleißigen Helfern für ihren Einsatz und das Durchhal-
tevermögen bei extremen Wetterverhältnissen. Unser besonderer Dank 
gilt der Firma Agro-Forst-Technik & Landschaftsbau GmbH und dem 
Agrarunternehmen Tannroda E.G., die uns mit technischen Geräten 
und fachkundigen Personal unterstützt haben.

Ellen Huschke, Bürgermeisterin Rittersdorf

Neuer Fußweg sichert Schulweg für Kinder 
in Kranichfeld

Die Grund- und Regelschule „Anna Sophia“ in Kranichfeld freut sich 
über die Fertigstellung und Freigabe eines neuen Fußwegs, der den 
Schulweg für die Schülerinnen und Schüler nun sicherer gestaltet. Mit 
einem Gesamtbudget von 100.000,00 Euro, von denen der Landkreis 
Weimarer Land 80.000,00 Euro beisteuerte, wurde das Projekt in nur 

wenigen Wochen erfolgreich umgesetzt. Bereits im Herbst 2021 wur-
de der Antrag zur finanziellen Unterstützung im Kreis Weimarer Land 
eingebracht und mehrheitlich beschlossen. Die Sicherheit der Kinder 
auf dem Weg zur Schule hat oberste Priorität für Lehrkräfte, Eltern und 
die Stadt Kranichfeld. Der Schulweg ist oftmals der erste Weg, den 
Kinder alleine zurücklegen. Gerade beim Herumalbern mit Freunden 
geraten dabei mitunter die erlernten Verkehrsregeln in Vergessenheit, 
was zu gefährlichen Situationen oder gar Unfällen führen kann. Bis 
dato mussten die Schülerinnen und Schüler ohne einen speziell dafür 
vorgesehenen Fußweg auskommen, was zu potenziellen Risiken und 
Unsicherheiten führte. Der Bau dieses Fußwegs ist das Ergebnis ei-
ner langjährigen Forderung von Lehrkräften, Elternvertretern und dem 
Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft, Fred Menge. Ihre Beharr-
lichkeit hat dazu beigetragen, dass diese wichtige Maßnahme endlich 
umgesetzt wurde. Dank des neuen Fußwegs können die Kinder nun ei-
nen sicheren Weg von der Bushaltestelle oder vom Mehrgenerationen-
park zur Schule gehen, der sie vor den Gefahren des Straßenverkehrs 
schützt. „Wir bedanken uns beim Kreis Weimarer Land und allen Be-
teiligten, die zum erfolgreichen Abschluss dieses Projekts beigetragen 
haben. Die Investition in die Sicherheit unserer Kinder ist eine Inves-
tition in die Zukunft unserer Stadt,“ so Jörg Bauer, Bürgermeister der 
Stadt Kranichfeld.

Maifeuer in Nauendorf

Hochpoliert waren ihre Besen, standen zum Einsatz nun bereit. In der 
Maifeuernacht ward Stoff gegeben – es war Nauendorfer Hexen-Party-
zeit. Der Teufel und die Hexen bedanken sich im Namen des Nauen-
dorf 1349 e. V. bei allen Gästen.

Der Seniorentreff Kranichfeld hat wieder regelmäßig 
geöffnet

Am 15. Mai 2024 öffnete erstmals wieder der Seniorentreff Kranich-
feld, in den Räumen des Seniorenclubs, seine Türen für ältere Mitbür-
ger. Zahlreiche interessierte Gäste waren zum gemeinsamen Kaffee-
trinken und zum Informieren gekommen. Das neue Team aus engagier-
ten ehrenamtlichen Helferinnen stellte sein Konzept vor und lud alle 
zu den regelmäßigen Treffen jeweils am ersten Dienstag des Monats 
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ein. Der Seniorentreff möchte ein Forum für Geselligkeit, gemeinsame 
Aktivitäten wie Spielen, Handarbeit und Gestalten sein aber auch als 
Ansprechpartner für Probleme und Sorgen dienen. Die nächsten Ver-
anstaltungen finden am Dienstag, dem 4. Juni 2024 und 2. Juli 2024, 
jeweils ab 14:00 Uhr, statt. 

Das Team des städtischen Seniorentreffs

Kürbiswettbewerb in Rittersdorf gestartet

Am 23. April 2024 war 
großes Kürbiskernste-
cken in Rittersdorf an-
gesagt. Insgesamt 18 
Erwachsenen und 14 
Kinder bei der Aktion 
des Mehrgenerationen-
treffs dabei. Die Kinder 
hatte großen Spaß am 
Befüllen der Pflanztöpfe 
und größere Geschwis-
ter haben den Kleineren 
geholfen. Zur Unterstüt-
zung waren auch einige 
Muttis dabei. Die wich-
tigsten Fragen für die 
Kleinen waren:  Wie 
herum steckt man den 
Kern in die Erde und wo 
ist hier eigentlich oben? 
Die Kerne sollen nun zu 
Hause keimen und ge-
deihen. Wir freuen uns 

schon auf die Erntezeit im Oktober. Dann wird mit einer alten Dezi-
malwaage bestimmen, wer den schwersten Kürbis gezüchtete hat. Au-
ßerdem werden Kürbisgespenster für Halloween geschnitzt und es gibt 
leckere Kürbissuppe zum Verkosten. Nun heißt es ein schönes Plätz-
chen im Garten finden und ab ins Beet. Über die Ergebnisse werden wir 
dann im Herbst berichten. 

Die Projektgruppe des Mehrgenerationentreff

Garagenbrand in Stedten – Übung der Feuerwehren

Am Freitag, dem 3. Mai 2024, fand eine gemeinsame Übung der Feuer-
wehren Rittersdorf und Stedten/Ilm statt. Die Feuerwehr Stedten wurde 
zu einem angenommenen Garagenbrand mit einer vermissten Person 
alarmiert. Die Feuerwehr Rittersdorf unterstütze bei der Wasserver-
sorgung. Die Garage war stark verqualmt. Der Angriffstrupp musste 
unter schwerem Atemschutz zur Personensuche vorgehen. Dabei ab-
solvierten die Kameraden der Stedtener Wehr gleichzeitig ihre jährli-
che Belastungsübung. Der Wehrleiter Nico Hertam leitete den Einsatz 
und forderte die Feuerwehr Rittersdorf nach. Unter der Führung von 
Michael Stark bauten die Rittersdorfer eine Schlauchleitung von der 
Zisterne bis zum Löschfahrzeug von Stedten auf und förderten das be-
nötigte Löschwasser. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute aktiv, vier 
davon unter Pressluftatmer. Die Übung der Feuerwehren Rittersdorf 
und Stedten zeigt, wie wichtig eine reibungslose Zusammenarbeit 
im Einsatz ist. Die Kommunikation zwischen beiden Löscheinheiten 
verlief bereits bei der Übung sehr gut. Diese positive Erfahrung wird 
sicherlich dazu beitragen, dass beide Feuerwehren bei zukünftigen 
Einsätzen effektiv zusammenarbeiten. Die Feuerwehr Stedten gehört 
der Kranichfelder Wehr an. Die Rittersdorfer sind eigenständig und 
arbeiten mit den umliegenden Feuerwehren Kranichfeld, Bad Berka, 
Tannroda und Blankenhain zusammen.

Michael Stark, Ortsbrandmeister Rittersdorf
Nico Hertam, Wehrleiter Stedten

Treffen mit dem Partnerchor aus Diemelstadt-Wethen

Am Wochenende vom 27. - 28. April 2024 war der Chor aus der Part-
nerstadt Diemelstadt zu Gast im Baumbachhaus. Nach dem Empfang 
durch den „Singekreis Rundadinella“ sowie unserem Bürgermeister 
Herrn Bauer wurden unsere Gäste mit Kaffee, Kuchen und leckeren 
Canapes bewirtet. Dabei entwickelten sich anregende Gespräche zur 
Chorarbeit sowie zur Thematik der Zusammenarbeit unserer beiden 
Partnerstädte. Höhepunkt des Tages war unser gemeinsames Chorkon-
zert im Hochzeitszimmer des Baumbachhauses. Es erklangen festliche 
Lieder und natürlich der Jahreszeit angepasste Frühlingswaisen. Zum 
Abschluss des kleinen Konzertes wurde das Kranichfeldlied und natür-
lich unsere „Hymne“ Hoch auf dem gelben Wagen von beiden Chören 
gemeinsam dargeboten. Die Gäste im Hochzeitszimmer dankten es mit 
viel Applaus und einer kleinen Spende für unsere weitere Chorarbeit. 
Am Sonntag trafen wir uns gegen 10:00 Uhr zu einem kleinen Stadt-
rundgang. Dieser führte vom Baumbachhaus zur Kirche und anschlie-
ßend auf die Niederburg. Dabei erfolgten ein paar Ausführungen zur 
Stadtgeschichte, wobei die Sage über den Streit der beiden Brüder 
Wolf und Ludger nicht fehlen durfte. Den Abschluss bildete ein Be-
such des Oberschlosses, wobei leider auf Grund von Renovierungs-
arbeiten lediglich der vordere Burghof geöffnet war. Dies tat aber der 
guten Stimmung keinen Abbruch, zumal der herrliche Ausblick auf 
die nähere Umgebung bei sonnigem Wetter genossen werden konn-
te. Nach Rückkehr in das Baumbachhaus wurden wir mit Bratwürsten 
und Getränken empfangen. Den Abschluss unseres Chorwochenendes 
bildete natürlich wieder ein gemeinsames Singen in der Remise. Ein 
Besuch unseres Chores in Diemelstadt ist ebenfalls bereits in Planung, 
vielleicht in Verbindung mit einem vorweihnachtlichen Konzert in der 
Adventszeit. Vorstand des „Singekreises Rundadinella“ Kranichfeld
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20 Jahre Selbsthilfegruppe Osteoporose in Kranichfeld

Im März 2004 wurde unsere Selbsthilfegruppe gegründet und konn-
te somit in diesem Jahr auf ihr 20-jähriges Bestehen zurückblicken. 
Am 25. April 2024 feierten wir unseren 20. Geburtstag. Bei nicht so 
schönem Wetter begannen wir mit einer vom Nachtwächter geführten 
Stadtwanderung durch Bad Berka. Nach einem stärkenden Mittagessen 
konnten wir einige Kugeln auf der Kegelbahn in Bad Berka schieben. 
Am Nachmittag gab es eine kleine Feierstunde mit Kaffee und Ku-
chen, zu der wir auch Vertreter des Landesselbsthilfeverbandes Thürin-
gen für Osteoporose e.V.  und der Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen beim Landratsamt Weimarer Land begrüßen konn-
ten. Von den anfänglichen fünf Gründungsmitgliedern nahmen noch 
zwei Mitglieder an der  Jubiläumsveranstaltung teil. 14 Mitglieder sind 
schon länger als 10 Jahre in unserer SHG. Die Leitung der SHG erfolgt 
ehrenamtlich und das ist nicht immer einfach und sehr zeitaufwän-
dig. Die Vorsitzende des Landesverbandes sagte bei ihrer Gratulation:  
„Gruppenleiter und Therapeuten wachsen leider nicht auf Bäumen“. 
Das macht uns natürlich stolz auf unser Durchhaltevermögen und wir 
freuen uns auf die nächste Jubiläumsveranstaltung in fünf Jahren. Die 
SHG Kranichfeld zählt zurzeit 32 Mitglieder. In zwei Gruppen trai-
nieren wir wöchentlich unter qualifizierter, therapeutischer Anleitung. 
Monatlich finden thematische Gruppenveranstaltungen zur Prävention 
mit Themen zur gesunden Ernährung, Bewegung, Natur und Gesund-
heit statt. Da in diesem Jahr einige Mitglieder aus Altersgründen ihre 
Mitgliedschaft gekündigt haben können wir gern neue Mitglieder auf-
nehmen. Osteoporose betrifft nicht nur ältere Menschen, so dass wir 
auch gern jüngere Leute in unserer Mitte hätten. Wir hoffen, dass alle 
gesund bleiben und wir noch viel Freude in unserer Selbsthilfegrup-
pe haben. Unsere Gruppenleiterin, Frau Grotkopp, erreichen Sie unter 
036450 39246.

Silvia Grotkopp

Himmelfahrt in Rittersdorf

Am Himmelfahrtstag versammelten sich die Gemeindemitglieder in 
der Kirche St. Georg in Rittersdorf, um einen festlichen Gottesdienst 
zu feiern. Die ehemalige Pastorin Rosl Kurzke leitete den Gottesdienst. 

Pastorin Kurzke hatte der Kirchgemeinde Rittersdorf von 1979 bis 
2013 vorgestanden. Die musikalische Gestaltung erfolgte durch die 
Kinder Louis Huschke und Lotta Stark mit ihren C-Flöten, Charlotte 
Lauerwald mit der Querflöte sowie Franziska Barufke mit ihrer Geige. 
Der Kirchenchor aus Kranichfeld trug ebenfalls zum musikalischen 
Rahmen bei. Steffi Butzert unterrichtet ehrenamtlich die Flöten-Kinder 
in Rittersdorf. Nach dem Gottesdienst genossen die Gemeindemitglie-
der bei strahlendem Sonnenschein Kaffee und Kuchen vor der Kirche. 
Der Chor sang, und die großen und kleinen Kinder spielten kleine 
Stücke von August Ludwig. August Ludwig war Pfarrer, Bienenfor-
scher und Mundart-Dichter, der in Hochdorf aufwuchs. Er verfasste 
lustige Geschichten in Thüringer Mundart, darunter “Schnärzchen und 
Schnurren” sowie “Quatschgenkuchen und Muskräppelchen”. Der tra-
ditionelle Himmelfahrtsgottesdienst findet nun schon seit Jahrzehnten 
in Rittersdorf statt. An Christi Himmelfahrt wird die Rückkehr von 
Jesus Christus als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel gefei-
ert, zwischen den beiden großen christlichen Feiertagen: Ostern und 
Pfingsten. Ein gelungener Nachmittag für die Gemeinde.

Elisabeth Stark, Gemeindekirchenrat Rittersdorf

Oberschloss Kranichfeld 
trotz Bauarbeiten teilweise zugänglich

Auf dem Oberschloss Kranichfeld wird in diesem Jahr gebaut. Die 
Kernburg bleibt deswegen geschlossen. Trotzdem sind bis Ende Ok-
tober die Vorburg und das Außengelände rund um die Kernburg sams-
tags, sonntags und Feiertagen, von 11:00 bis 17:00 Uhr, zugänglich. 
Bei Bedarf werden Führungen angeboten. Gruppentermine außerhalb 
der Öffnungszeiten sind auf Nachfrage möglich. In der Kernburg rich-
tet die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) eine neue Dau-
erausstellung ein, die vorbereitenden Bauarbeiten mit einem Volumen 
von rund 350.000,00 Euro haben im Februar 2024 begonnen. Im Früh-
jahr 2025 soll das Oberschloss mit neuer Präsentation wieder öffnen.

Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Kranichfeld hat seit 
dem 11. Mai 2024 
einen neuen 
Schützenkönig

Die Privilegierte Schützenge-
sellschaft Kranichfeld e. V. hat 
mit dem langjährigen Vereins-
mitglied Reinhard Schlamp 
einen neuen Schützenkönig. 
Der 69-Jährige schoss mit dem 
Kleinkalibergewehr auf der 
hauseigenen Schießanlage im 
Zieglersgrund als erster den 
Kopf des Holzadlers herunter. 
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Hier zeigt sich stolz der Hochdekorierte mit seiner Schützenbraut Iris. 
Weitere erfolgreiche Schützen waren Jens Köhler (Linker Flügel), An-
dreas Renelt (Rechter Flügel), Thomas Licht (Linker Greif), Andreas 
Renelt (Rechter Greif) und Heinz Anding (Stoß). Gästeschützenkönig 
wurde nach 2023 wieder Klaus Wenzel von der Privilegierten Schüt-
zengesellschaft Bad Berka 1775.

Bernd Rödger

Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben 
der Generationen (LSZ) – 
Aufruf zur Beantragung von Fördermitteln für das 
Jahr 2025

Das „Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Genera-
tionen“ fördert die Verbesserung der Lebensbedingungen von Famili-
en im Freistaat Thüringen. Es nimmt dabei alle Generationen in den 
Blick - von den neugeborenen bis hin zu den hochbetagten Menschen. 
Es werden bereits zahlreiche Projekte im Kreis Weimarer Land mit 
LSZ-Mitteln gefördert. Beispiele finden Sie in der Grafik. Für das Jahr 
2025 können bis zum 15.09.2024 Anträge auf Förderung bei der Sozi-
alplanung im Landratsamt eingereicht werden. Antragsberechtigt sind 
gemeinnützige und kirchliche Träger, Verbände der Wohlfahrtspflege 
sowie kreisangehörige Gemeinden. Förderfähig sind Personal- und 
Sachkosten. Die Vorhaben müssen einen Beitrag zu den im Fachplan 
„Familie 2020/21“ formulierten Zielen leisten. Ein Rechtsanspruch auf 
Förderung besteht nicht.

Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Ideen einzubringen. Die Sozialpla-
nung berät Sie zu allen Fragen der Antragsstellung und unterstützt Sie 
bei der Projektentwicklung. Weitere Informationen, die Rechtsgrundla-
gen zum Landesprogramm, den Fachplan sowie die Formulare und den 
Kontakt zur Sozialplanerin finden Sie auf der Internetseite des Land-
kreises unter https://weimarerland.de/de/sozialplanung.html.

Schmerbauch, Sozialplanerin
Landratsamt Weimarer Land

Jagdgenossenschaft Kranichfeld

Die Jagdgenossenschaft Kranichfeld ändert Ihren Sitz in die Alexan-
derstraße 7 in 99448 Kranichfeld. Hierüber ist sie ab sofort postalisch 
zu erreichen.

Jörg Bauer, Jagdvorsteher

Wohnungsgenossenschaft „Ilmtal“ Kranichfeld eG

Einladung zur Generalversammlung 
der Wohnungsgenossenschaft „Ilmtal“ Kranichfeld eG

Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder,

gemäß § 32 der Satzung findet am Mittwoch, dem 19. Juni 2024, um 
19:00 Uhr, in dem Speiseraum der Turnhalle der Schule „Anna-So-
phia“ in Kranichfeld unsere Generalversammlung statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung
2. Bericht des Vorstandes über den Jahresabschluss 2023
3. Bericht des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss 2023
4. Diskussion zu den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat
5. Beschlussfassung über
5.1 Verwendung des Jahresüberschusses 2023
6. Entlastungen 
6.1 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
6.2 Entlastung des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahr 2023
7. Neuwahl des Aufsichtsrates
8. Auswertung des Prüfberichtes für das Jahr 2022
9. Verschiedenes und Diskussion

Im Anschluss: Informationen zum Glasfaserausbau und Internet (Fern-
sehen) durch die Thüringer Netkom GmbH

Wir verweisen insbesondere auf § 32 (4) der Satzung über die Be-
schlussfassung in der Generalversammlung. Gemäß § 38 (1) liegt der 
Jahresabschluss 2023 mit Anhängen zur Einsichtnahme ab 20.06.2024 
in der Geschäftsstelle, Lindental 18, aus. 

Aufsichtsrat und Vorstand
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Veranstaltungen

Veranstaltungen in unseren Mitgliedsgemeinden

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

01.06.2024 14:00 Uhr Einweihung Spielplatz Stedten Spielplatz Stedten

01. – 
02.06.2024

18:00 Uhr come closer Jazzfestival ateliercafé Kranichfeld

03.06.2024 14:30 Uhr Schach für Grundschulkinder Baumbachhaus Kranichfeld

03.06.2024 18:30 Uhr Offenes Atelier – Malkurs für Erwachsene Baumbachhaus Kranichfeld

04.06.2024 14:00 Uhr Seniorentreff Seniorenclub Kranichfeld

06. – 
08.06.2024

Sternenklang Festival Niederburg Kranichfeld

07.06.2024 19:00 Uhr Weinabend: Begegnungen, Gespräche und 
Kultur

Baumbachhaus Kranichfeld

08.06.2024 11:00 Uhr Hoffest Reiterhof Reiterhof Hohenfelden

11.06.2024 16:00 Uhr KlöppelLust: Feine Spitzen klöppeln Baumbachhaus Kranichfeld

14. – 
16.06.2024

Kranichfelder Rosenfest & Thüringer Tanzfest Niederburg Kranichfeld

14.06.2024 19:00 Uhr Zum Weinabend mit dem Erfurter Chor „Sili 
con Vocale“

Baumbachhaus Kranichfeld

15.06.2024 10:00 Uhr 1. Nauendorfer Wandertag und 1. 
Nauendorfer Fahrradtour

Nauendorf

15.06.2024 18:00 Uhr Riesenfest Tonndorf

16.06.2024 15:00 Uhr „Offene Vitrinen“, Felix Martin Furtwängler 
gewährt einen Blick in seine Malerbücher

Baumbachhaus Kranichfeld

16.06.2024 17:00 Uhr „Von Baumbachs Haus zum Baumbachhaus“, 
Publikation von Klaus-Werner Schorch und 
Originalgrafiken von FM Furtwängler

Baumbachhaus Kranichfeld

17.06.2024 19:00 Uhr „Faszination Druckkunst“ - Ateliergespräch mit 
Stefan Böhm, Bildhauer

Baumbachhaus Kranichfeld

19.06.2024 15:00 Uhr ABS – Auf Baumbachs Spuren: Treffen der 
Baumbachfreunde

Baumbachhaus Kranichfeld

21.06.2024 19:00 Uhr „Phantomzeit“ Weinabend mit dem 
Liederpoet Holger Saarmann

Baumbachhaus Kranichfeld

28.06.2024 19:00 Uhr „Saxophon live am Baumbachhaus“, 
Weinabend mit Reinhard Dörnfeld

Baumbachhaus Kranichfeld

02.07.2024 14:00 Uhr Seniorentreff Seniorenclub Kranichfeld
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1. Nauendorfer Wandertag und 
1. Nauendorfer Fahrradtour am 15. Juni 2024 

Start: 10:00 Uhr Nauendorf
Ziel:  13:00 Uhr Dreiteichsgrund Bad Berka zum geselligen Bei-  

 sammensein bei Speis und Trank, Rückweg mit    
 Shuttleservice

Festwochenende zur 675 Jahrfeier Nauendorfs 
am 7. und 8. September 2024 

Samstag: Festumzug mit Fanfarenorchester, Familienfest, Chorsingen,   
 Flohmarkt, Bobby Car Rennen, Tanzabend

Sonntag: Gottesdienst mit Gospelchor, Platzkonzert mit Engedaer   
 Musikanten, Bergauflöschangriff mit der FFW Nauendorf   
 und befreundeten Wehren 

Nauendorf 1349 e. V.

Riesenfest am 15. Juni 2024 in Tonndorf

Wie jedes Jahr wird die Sommersonnenwende mit dem Riesenfest am 
Tonndorfbach (Riese) gefeiert. Dazu lädt der Feuerwehrverein Tonn-
dorf am 15. Juni 2024, ab 18:00 Uhr, an die Riese ein.

Freiwillige Feuerwehr Tonndorf e. V.

Öffentliches Jägerfest 
des Kreisjagdverbands Weimar e. V.

Am 22. Juni 2024, von 11:00 bis 17:00 Uhr, findet im Jugendwaldheim 
in Bergern, Ferdinand-Staatz-Straße 1, 99438 Bad Berka wieder ein 
öffentliches Jägerfest des Kreisjagdverbandes Weimar e. V. mit Unter-
stützung des Forstamtes Bad Berka statt. 

Neben Informationen rund um die Jagd und den Wald erwarten Sie u. a. 
kulinarische Köstlichkeiten vom heimischen Wild zum Probieren und 
Einkaufen, ein Kuchenbuffet, ein vielseitiges Kinderprogramm und 
auch ein Schießkino. Die Jäger freuen sich auf Ihr Kommen.

Olaf Heinkel, Vorstandsvorsitzender KJV Weimar e. V.

Bürgerbus zum Rosenfest

Der Bürgerbus steht allen Mitbürgern, die den Weg zum Rosen- und 
Tanzfest vom 14. - 16. Juni 2024 auf die Niederburg nicht aus eigener 
Kraft bewältigen können, am Sonnabend und Sonntag zur Verfügung. 

Am Sonnabend, dem 15. Juni 2024, fährt er ab 12:00 Uhr ab Barch-
feld, Stedten, Mohrentaler Straße und Markt hinauf zum Festgelände 
auf der Freilichtbühne, Planhof und Niederburg. 

Ab 17:00 Uhr besteht die Möglichkeit, den Heimweg mit dem Bürger-
bus zurückzulegen. 

Am Sonntag, dem 16. Juni 2024, kann der Bus ab 9:30 Uhr von den 
genannten Punkten aus genutzt werden.
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Anzeigen

Evang.-Luth. Pfarramt Kranichfeld
01.06.2024, 17:00 Uhr Gottesdienst in Rittersdorf
02.06.2024, 14:00 Uhr Gottesdienst in Tonndorf
09.06.2024, 10:00 Uhr Gottesdienst in Kranichfeld
09.06.2024, 10:00 Uhr Gottesdienst in Rittersdorf
16.06.2024, 10:00 Uhr Gottesdienst zum Rosenfest
23.06.2024, 14:00 Uhr Gottesdienst in Kranichfeld

Pfarramt Kranichfeld, Kirchplatz 4, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42157, E-Mail pfarramt@kirche-kranichfeld.de

Katholisches Pfarramt Weimar

Gottesdienste in Kranichfeld
15.06.2024, 18:00 Uhr
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WWW.ECOVIS.COM

Im Dorfe 1a
99448 Nauendorf

Tel.: +49 (0)36209- 438 460
stefan.lange@ecovis.com
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Neu im Sortiment:

Farben 

Tapeten 

Designbeläge

Product & Service

Wer aufh ört 

zu werben, 

um so Geld 

zu sparen,

kann ebenso 

seine Uhr anhalten,

um Zeit zu sparen.

Henry Ford - 1885 - 1945
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Beachtung.



1. Juni 2024 - Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Nr. 06/2024Seite 18

Anzeigenannahme: 

Telefon: 036450 345-52

Telefax: 036450 345-15

Email: merten@vg-kranichfeld.de
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135 Jahre Hahns Laden in Kranichfeld

Schulbuchbestellungen
Alles für die Schule

Dienstag, Mittwoch und Freitag
10.00-12.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr

Donnerstag 15.00-18.00 Uhr
Dr. Otto Hahn, Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld

Tel.: 036450 - 30300, hahn-kranichfeld@t-online.de
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